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Initiativantrag Nr. 02 
Antragsteller: Anne Knauf, Dilek Kolat, Barbara Loth, Mechthild Rawert, Monika Buttgereit, Alexander Goetz, 
Mark Rackles, Raed Saleh u.a. 
 
eingebracht mit den erforderlichen Unterschriften 
 
 
 
Geschlechtsparitätische Besetzung von Leitungsfunktionen und Organen landeseigener Unternehmen 

 
 

1. Die sozialdemokratischen und die von der SPD benannten Mitglieder des Senats von Berlin werden aufge-
fordert, bei der Besetzung von Leitungsfunktionen und Organen (Vorstände, Beiräte, Aufsichtsgremien, 
etc.) landeseigener Unternehmen und von Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung des Landes Berlin die 
rechtlichen Vorgaben für die Gleichstellung von Männern und Frauen uneingeschränkt umzusetzen. Obers-
tes Ziel ist die Beseitigung der Unterrepräsentanz von Frauen. In Unternehmen, in denen das Land Berlin 
eine Minderheitsbeteiligung inne hat, wird sich das Land Berlin mit Nachdruck für eine geschlechterparitä-
tische Besetzung stark machen.      

 
. Die zuletzt erfolgte Besetzung des BVG-Finanzvorstands stellt eine Nichtbeachtung gesetzlicher Vorgaben 

dar. Die sozialdemokratischen und die von der SPD benannten Mitglieder des Senats von Berlin werden 
aufgefordert, umgehend rechtlich zu prüfen, ob und wie die schweren Verfahrensfehler geheilt werden 
können (z. B. Rückabwicklung, Vertragsauflösung) und die dafür notwendigen Schritte einzuleiten. 

 
. Die geschlechterparitätische Besetzung von Vorständen, Aufsichtsräten, Beiräten und anderen Aufsichts-

gremien muss ohne Ausnahme betrieben werden. Hinsichtlich der künftigen Besetzungspolitik sind insbe-
sondere folgende Aspekte zu beachten: 

 
a) Öffentliche Ausschreibungen: Neu zu besetzende Positionen in Vorständen und Geschäftsführun-

gen der landeseigenen Unternehmen und der Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung des Landes 
Berlin sind öffentlich auszuschreiben, ggf. unter Einbeziehung von Personalberatungsunterneh-
men. In den Ausschreibungen ist auf die Zielsetzung der geschlechterparitätischen Besetzung von 
Leitungsgremien hinzuweisen. Die Bewerbung von Frauen ist aktiv zu fördern;  bei dem Bewer-
bungsverfahren werden Frauen gezielt angesprochen. 

 
b) Verpflichtung Organmitglieder: Die Mitglieder der beteiligten Organe der Unternehmen werden 

auf die rechtlichen Vorgaben für die Gleichstellung von Frauen und Männern durch Weisung des 
Eigentümers hingewiesen und auf deren Einhaltung und die Teilnahme an entsprechenden Schu-
lungen verpflichtet. 

 
c) Übertragung Gleichstellungsparagraph: Der Beschluss des Senats vom 1. Februar  wird un-

eingeschränkt umgesetzt. Dieser sieht mit § 1 der neuen Muster-Satzung vor, dass alle Satzun-
gen von Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung des Landes Berlin entsprechend dem §  
Betriebegesetz durch einen Gleichstellungsparagraphen ergänzt werden, der die Beachtung der 
Grundsätze des Landesgleichstellungsgesetzes insbesondere bei der Besetzung der Organe fest-
schreibt. In die einschlägigen Einzelgesetze (Investitionsbankgesetz, Bäderanstaltsgesetz etc.) an-
derer Unternehmen des Landes Berlin wird ein Gleichstellungsparagraph analog § Betriebege-
setz aufgenommen. 

 
d) Änderung LGG: Das Landesgleichstellungsgesetz ist dahingehend zu ändern, dass das Gebot der 

öffentlichen Ausschreibung  im Falle einer Unterpräsentation von Frauen insbesondere für die Be-
setzung von Positionen im Leitungsbereich, bei Organen und Vorgesetzten- und Leitungspositio-
nen Anwendung finden. 

 
 
Empfehlung der AK: Annahme (KK) 
 


